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Homöopathievertrag nach § 73c SGB V:  

Beitritt der BKK Herkules zum 01.07.2011 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 

seit 1. Juli 2009 besteht der Vertrag zur Versorgung mit klassischer Ho-
möopathie über die Arbeitsgemeinschaft Vertragskoordination der KVen. 
Diesem Vertrag ist nun eine weitere Kasse beigetreten. 
 

Damit gilt der Vertrag für folgende Betriebskrankenkassen: 

 BKK Securvita 

 BKK Linde 

 Daimler BKK 

 BKK Essanelle  

 BKK 24  

 BKK Pfaff  

 BKK Herkules ab 01.07.2011 
 

Ihre Abrechnungsgenehmigung gilt ab 01.07.2011 auch für die Abrech-
nung von Leistungen für Versicherte der BKK Herkules. 
 

Die o.g. Krankenkassen vergüten die Leistungen auch weiterhin außer-
halb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung bei der Abrechnung 
folgender Symbolnummern für folgende Leistungen: 
 

Leistung SNR Preis 

Erstanamnese bis zum vollendeten 12. Lj. / Dauer 
40 Min. / 1x im Krankheitsfall / höchstens 1x im 
Kalenderjahr 

81200 60,00 € 

Erstanamnese mit Beginn des 13. Lj. / Dauer 60 
Min. / 1x im Krankheitsfall höchstens 1x im Kalen-
derjahr 

81201 90,00 € 

Repertorisation / 2x im Kalenderjahr 81202 20,00 € 

Homöopathische Analyse / 2x im Kalenderjahr 81203 20,00€ 

Folgeanamnese / Dauer 30 min. / 1x im Quartal 81204 45,00 € 

Folgeanamnese / Dauer 15 min. / 2x im Quartal 81205 22,50 € 

Beratung / Dauer 7 min. / 5x im Quartal 81206 10,00 € 

 

 
 

 
 
 
 

Beitritt zum Ho-
möopathie-

vertrag: 
 

BKK Herkules 
 ab 01.07.11 

 
 

Ihre Teilnahme-
erklärung gilt 

weiter 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vorstand 
Ansprechpartner:  

Service-Center  

Tel.: (030) 3 10 03 - 999 

Fax: (030) 3 10 03 – 900 

service-center@kvberlin.de  

 

 

An alle Ärztinnen und Ärzte 

mit einer Abrechungsgenehmigung für den 

Homöopathievertrag  



 

 

 

Für Versicherte der teilnehmenden Krankenkassen gibt es eine einheitli-
che Teilnahmeerklärung, die Sie über die KV Berlin anfordern oder unter 
www.kvberlin.de (Für die Praxis/Verträge und Recht/Verträge/Homöo-
pathie) herunterladen können. 
 
Über zukünftige beitretende Krankenkassen werden wir Sie insbesonde-
re über die Homepage der KV Berlin und das KV Blatt informieren. 
 
Im letzten Jahr haben die AG Vertragskoordinierung und die IKK classic 

einen Vertrag zur Versorgung mit klassischer Homöopathie gemäß § 73c SGB 

V abgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass die KV Berlin nicht Vertragspartner 

dieses Vertrages ist. 

Für Versicherte ist die 

Teilnahmeerklärung 

auf der Homepage zu 

finden 

 

 

 

 

   
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Service-Centers der 
KV Berlin gern telefonisch zur Verfügung.  

  
  31003-999 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

                                             
Dr. med. Angelika Prehn  Dr. med. Uwe Kraffel   Burkhard Bratzke 
Vorstandsvorsitzende   Stellv. Vorstandsvorsitzender Vorstandsmitglied 
 
 
 
 
  

 


